
 
 

Protokollauszug 
aus der 

49. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 15.05.2024 

 
öffentlich 
Top 5.19 Gründung Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck 

24/SVV/0357 
ungeändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Ordnung und Sicherheit sowie der Hauptausschuss empfehlen, der Vor-
lage zuzustimmen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

 
1. Die Landeshauptstadt Potsdam gründet zusammen mit dem Landkreis Havel-

land, der Stadt Brandenburg an der Havel, dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
und dem Landkreis Stendal den Zweckverband Bioabfallverwertung Schwane-
beck. Zu diesem Zweck beschließt die Stadtverordnetenversammlung die als 
Anlage 1 beigefügte Vereinbarung über die Verbandssatzung des Zweckverban-
des einschließlich deren Anlage 1. Die Stadtverordnetenversammlung ermäch-
tigt und beauftragt den Oberbürgermeister, alle dafür notwendigen Schritte zu 
unternehmen und Dokumente zu zeichnen, insbesondere einen Konsortialver-
trag gem. Anlage 3 zu unterzeichnen und eine Abstimmung mit der Aufsicht 
vorzunehmen.  
 

2. Die Landeshauptstadt Potsdam stimmt der Gründung einer Tochtergesell-
schaft, der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH, durch den Zweckverband 
Bioabfallverwertung Schwanebeck zusammen mit der Abfallbehandlungsge-
sellschaft Havelland mbH (abh GmbH) zu. Die Stadtverordnetenversammlung 
ermächtigt und beauftragt den Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Bioabfall-verwertung Schwane-
beck dafür zu stimmen, dass der Zweckverband Bioabfallverwertung Schwane-
beck die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH mit dem als Anlage 2 beige-
fügten Gesellschaftsvertrag zusammen mit der abh GmbH gründet und hierbei 
99 % der Anteile übernimmt. Diese Ermächtigung umfasst auch die Umsetzung 
etwaiger redaktioneller Änderungen im Beschluss- und Anzeigeverfahren an 
den Dokumenten. 
 

3. Die Stadtverordnetenversammlung ermächtigt und beauftragt den Vertreter der 
Landeshauptstadt Potsdam in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Bio-
abfall-verwertung Schwanebeck nachfolgende Verträge abzustimmen und dem 
Hauptausschuss rechtzeitig vor der betreffenden Zweckverbandsversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen: 
 

� einen Betriebsführungsvertrag zwischen dem Zweckverband Bioabfallver-
wertung Schwanebeck und der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH, 
 

� einen Betriebsführungsvertrag zwischen der Bioabfallverwertung 
Schwanebeck GmbH und der abH GmbH, 



 
� einen Kaufvertrag über das wirtschaftliche Eigentum an Anlagenteilen 

zwischen der abh GmbH und der Bioabfallverwertung Schwanebeck 
GmbH und 

 
� einen Pachtvertrag zwischen der abh GmbH und der Bioabfallverwertung 

Schwanebeck GmbH über die Grundstücksnutzung. 
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung ermächtigt und beauftragt den Vertreter der 
Landes-hauptstadt Potsdam in der Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Bioabfallverwertung Schwanebeck nach entsprechender vorheriger Beratung im 
Hauptausschuss, dafür zu stimmen, dass der Zweckverband Bioabfallverwertung 
Schwanebeck eine kommunal- und beihilfen-rechtskonforme Bürgschaft gegenü-
ber der/den die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH für Kosten des Bauab-
schnitts 1, für Planungskosten sowie für Kosten der Übernahme der Altanlageteile 
von der abh GmbH finanzierenden Bank/Bankenkonsortium bis zu einem Wert von 
5 Mio. Euro übernimmt. 
 

5. Die Landeshauptstadt Potsdam wird ab dem 01.07.2025 die anfallenden Bioabfall-
mengen an den Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck bzw. die Bioab-
fallverwertung Schwanebeck GmbH liefern. 

 
Abstimmungsergebnis: 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 


